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3 5 7 . Verordnung: Änderung der Verordnung betreffend die Bestimmung der Zollämter, bei denen
Exemplare, Teile oder Erzeugnisse gefährdeter Arten freilebender Tiere und Pflanzen
aus- und eingeführt werden dürfen

3 5 8 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der B 95 Turracher Straße im Bereich der
Gemeinde Moosburg

357. Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 14. August 1985 zur Änderung
der Verordnung betreffend die Bestimmung
der Zollämter, bei denen Exemplare, Teile
oder Erzeugnisse gefährdeter Arten freileben-
der Tiere und Pflanzen aus- und eingeführt

werden dürfen

Auf Grund des § 10 des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 189/1982 zur Durchführung des Übereinkom-
mens vom 3. März 1973 über den internationalen
Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere
und Pflanzen wird im Einvernehmen mit dem Bun-
desminister für Handel, Gewerbe und Industrie
verordnet:

Artikel I

Die Verordnung des Bundesministers für Finan-
zen vom 27. April 1982, BGBl. Nr. 196, in der Fas-
sung der Verordnung vom 29. Feber 1984, BGBl.
Nr. 112, betreffend die Bestimmung der Zollämter,
bei denen Exemplare, Teile oder Erzeugnisse
gefährdeter Arten freilebender Tiere und Pflanzen
aus- und eingeführt werden dürfen, wird wie folgt
geändert:

Bei der lit. b wird nach den Worten „Zollamt
Wels" anstelle des Strichpunktes ein Beistrich
gesetzt und angefügt:

„Zollamt Steyr;".

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit 1. September 1985 in
Kraft.

Vranitzky

358. Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 20. August 1985
betreffend die Bestimmung des Straßenverlau-
fes der B 95 Turracher Straße im Bereich der

Gemeinde Moosburg

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßenge-
setzes 1971; BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 63/1983 wird verordnet:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der B 95
Turracher Straße wird im Bereich der Gemeinde
Moosburg wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt bei
km 10,62, führt vorerst unter mehrfacher Kreuzung
bzw. Mitverwendung des Altbestandes in gestreck-
terer Linienführung, umfährt sodann den Ort
Moosburg im Osten und bindet bei km 13,44 wie-
der in den Bestand ein.

Im einzelnen ist der Verlauf der neu herzustel-
lenden Straßentrasse aus den beim Bundesministe-
rium für Bauten und Technik, beim Amt der Kärnt-
ner Landesregierung sowie bei der Gemeinde
Moosburg aufliegenden Planunterlagen im Maß-
stab 1 : 2 880 zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung. Die
Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind den
aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.
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